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geworden ist. Um diese Sammlung aber erst wirklich der 
Allgemeinheit nutzbar zu machen, gab der Kaiser zugleich 
den Auftrag, sie graphisch zu reproduzieren, eine Aufgabe, 
die jetzt also in ihrem ersten Teile erfüllt ist. Wer Gele­
genheit gehabt hat, die Sammlung selbst in Nürnberg zu 
sehen, wo sie in einem schönen Schrank aufbewahrt und 
zur Schau gestellt wird, wird wenigstens beim ersten An­
blick den vielfach versilberten und vergoldeten Metall­
abgüssen, aus denen sie besteht, seine Bewunderung nicht 
versagt haben. Beim näheren Zusehen bleiben freilich dem 
Sachverständigen mancherlei Mängel nicht verborgen, der 
glänzende Schein vermag nicht darüber zu täuschen, dass 
die Abgüsse schon des öfteren zu wünschen übrig lassen, 
und das ist dann auch nicht ohne Einfluss auf die Publi­
kation selbst geblieben.

Der vorliegende erste Band in stattlichem Folioformat 
enthält auf 53 Tafeln die Siegel von Pippin bis auf Ludwig 
den Bayern, also aus der Zeit von 751 bis 1347. Jede 
Tafel bietet je nach der Grösse der dargestellten Siegel 
eine wechselnde Anzahl von übersichtlich und möglichst 
chronologisch angeordneten Abbildungen in bräunlich ge­
tönten Lichtdrucken. Diese selbst sind auf jeder Tafel 
nummeriert, so dass sie in der vorangestellten Uebersicht 
leicht aufzufinden sind, in der dann jedesmal ein kurzer 
Vermerk über die Herkunft, den Aufbewahrungsort des 
Originals oder sonst der Quelle der Reproduktion, unter 
dem Namen des betreffenden Herrschers chronologisch und 
nach Typen geordnet, gegeben wird. Die Umschrift wird 
buchstabengetreu wiedergegeben, und, wo dies bereits fest­
gestellt werden konnte, wird der Zeitraum verzeichnet, 
innerhalb dessen der Gebrauch des einzelnen Stempels 
nachweisbar ist1.

1) Abgesehen von kleineren Mängeln, möchte ich hierzu nur auf 
einiges nicht ganz belanglose, das mir aufgefallen ist, hinweisen. Gegen­
über der sonst stets gewählten ausführlichen und deutlichen Herkunfts­
bezeichnung findet sich ganz unmotiviert gleich zu Anfang (zu Taf. 1, 7;
3, 6. 8) die nicht jedem verständliche Angabe ‘Or. Chaumont’, gemeint 
ist das Departementalarchiv daselbst. Ebenso wäre es unerlässlich ge­
wesen, bei den Angaben über das Vorkommen der auf Tafel 27, 7 und 
29, 1 abgebildeten Siegel sich nicht auf den Vermerk ‘Or. Deutschordens­
archiv Wien’ zu beschränken, sondern die Regestennummer der Böhmer- 
Fickerschen Regesten zu verzeichnen; diese ist im ersteren Fall B.-F. 
782 und zeigt an, dass das betr. Diplom zum Jahr 1215 (nicht 1214) 
gehört, im letzteren aber bleibt es zweifelhaft, ob der betreffende Siegel­
typus sich auf B.-F. 1313 oder 1314 oder auf beiden im Original er­
haltenen Stücken vom gleichen Datum befindet. Die Legenden sind fast 
stets ganz getreu wiedergegeben, ich bemerke hier nur, dass auf dem


